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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Zu wie vielen Selbstanzeigen von Bürgern im Finanzamtsbezirk Waldshut kam
es seit 2005, welche in Zusammenhang mit der Hinterziehung von Kapitalerträ-
gen aus der Schweiz und Liechtenstein stehen (jährlich aufgeschlüsselt)?

2. Wie bewertet sie die Entwicklung der Anzahl der in Frage 1 genannten Selbst-
anzeigen und worin sieht sie eventuelle Gründe für diese Entwicklungen?

3. Wie stellt sich die Anzahl der Selbstanzeigen im Finanzamtsbezirk Waldshut
im Vergleich zu den anderen baden-württembergischen Landkreisen dar und
wie bewertet sie eventuelle regionale Unterschiede?

4. Wie muss aus ihrer Sicht ein künftiges Steuerabkommen zwischen Deutsch-
land und der Schweiz ausgestaltet werden und welchen Beitrag will sie hierfür
leisten?

05. 02. 2014

Schreiner CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Felix Schreiner CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft

Selbstanzeigen von Steuersündern im Landkreis Waldshut
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B e g r ü n d u n g

Laut Informationen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft ist die Zahl
der Selbstanzeigen in Baden-Württemberg aufgrund des Drucks durch das Schei-
tern des Steuerabkommens gestiegen, was zu vermehrten Selbstanzeigen führte.
Daher ist eine regionale Aufschlüsselung der Selbstanzeigen sowie eine Bewer-
tung und Ausblick der Landesregierung auf ein neuerliches Steuerabkommen
von Interesse.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 27. Februar 2014 Nr. 3-S070.2/16 beantwortet das Ministe -
rium für Finanzen und Wirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Zu wie vielen Selbstanzeigen von Bürgern im Finanzamtsbezirk Waldshut kam
es seit 2005, welche in Zusammenhang mit der Hinterziehung von Kapital -
erträgen aus der Schweiz und Liechtenstein stehen (jährlich aufgeschlüsselt)?

Aufzeichnungen über die Selbstanzeigen betreffend Kapitalanlagen in der Schweiz
und Liechtenstein führen die Straf- und Bußgeldsachenstellen erst seit Februar
2010. Für die Bearbeitung von Steuerstrafsachen aus dem Finanzamtsbezirk
Waldshut-Tiengen ist die Straf- und Bußgeldsachenstelle des Finanzamts Kon-
stanz örtlich zuständig. Die tatsächliche Zahl der Selbstanzeigen von Steuerbür-
gern aus dem Finanzamtsbezirk Waldshut-Tiengen kann jedoch nicht zuverlässig
genannt werden. Denn die Straf- und Bußgeldsachenstelle des Finanzamts Kon-
stanz ist auch noch für die Finanzamtsbezirke Konstanz und Singen zuständig und
die Erfassung der Selbstanzeigen erfolgt nicht für jeden Finanzamtsbezirk geson-
dert. Insgesamt sind bei der Straf- und Bußgeldsachenstelle Konstanz im Zeit-
raum Februar 2010 bis 17. Februar 2014 1.555 Selbstanzeigen mit Bezug zu
 Kapitalanlagen in der Schweiz und Liechtenstein eingegangen.

Durch aufwändige Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass das Finanzamt
Konstanz aufgrund der vom Finanzamt Waldshut-Tiengen im Zeitraum Februar
2010 bis zum 14. Februar 2014 überstellten Selbstanzeigen mit Bezug zu Kapital-
anlagen in der Schweiz und Liechtenstein insgesamt 758 Ermittlungsverfahren
durchzuführen hatte:

2010 177

2011 36

2012 132

2013 365

2014 48 (Stand: 14. Februar 2014)

gesamt: 758

2. Wie bewertet sie die Entwicklung der Anzahl der in Frage 1 genannten Selbst-
anzeigen und worin sieht sie eventuelle Gründe für diese Entwicklungen?

Der Ankauf diverser Steuerdaten-CDs hat nach hiesiger Einschätzung viele Steuer -
bürger mit nicht versteuertem Auslandsvermögen veranlasst, sich selbst anzuzei-
gen. Gefördert wurde diese Entwicklung sicherlich auch durch die „Weißgeld-
Strategien“ verschiedener Schweizer Bankhäuser, die ihre Kunden vor die Wahl
gestellt haben sollen, entweder die Erstattung einer Selbstanzeige nachzuweisen
oder die Geschäftsbeziehung einseitig zu beenden. Außerdem könnten in den Me-
dien publizierte Fälle der Steuerhinterziehung zusätzliche Selbstanzeigen aus-
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gelöst haben. Nicht auszuschließen ist zudem, dass die derzeit in Diskussion ste-
hende neuerliche Verschärfung der gesetzlichen Regelungen zur Selbstanzeige
aktuell weitere Selbstanzeigen auslöst.

Daneben hat sich aus hiesiger Sicht die gesellschaftliche Wahrnehmung von
Steuer vergehen verändert – Steuerhinterziehung ist nicht mehr das klassische Ka-
valiersdelikt, sondern wird mehrheitlich als Betrug an der Allgemeinheit wahr -
genommen. Darüber, ob sich Steuerbürger aus „moralischem Druck“ zu einer
Selbstanzeige veranlasst sahen, kann jedoch allenfalls spekuliert werden.

3. Wie stellt sich die Anzahl der Selbstanzeigen im Finanzamtsbezirk Waldshut im
Vergleich zu den anderen baden-württembergischen Landkreisen dar und wie
bewertet sie eventuelle regionale Unterschiede?

Wie bereits unter Frage 1 dargestellt, sind die insgesamt elf Straf- und Bußgeld -
sachenstellen des Landes jeweils für mehrere Finanzamtsbezirke zuständig und
unterscheiden bei der Erfassung der Selbstanzeigen nicht nach Finanzamtsbezirk.
Die obige Aufstellung zu den eingeleiteten Ermittlungsverfahren aufgrund Selbst-
anzeigen von Bürgern aus dem Finanzamtsbezirk Waldshut-Tiengen musste von
der betroffenen Dienststelle gesondert erstellt werden. Vergleichswerte für andere
Landkreise bzw. Finanzamtsbezirke stehen dem Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft derzeit nicht zur Verfügung. Eine Nacherhebung entsprechender Daten
wäre nur mit einem nicht vertretbaren Aufwand möglich. Denn entsprechende
Zahlenwerke müssten für jeden Finanzamtsbezirk gesondert erstellt werden. 

Es ist daher nicht feststellbar, dass das Finanzamt Waldshut-Tiengen wegen sei-
nes Zuständigkeitsbereichs für Gebiete in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schweiz
im Hinblick auf das Geldanlageverhalten seiner Steuerbürger eine Sonderrolle
einnimmt. 

4. Wie muss aus ihrer Sicht ein künftiges Steuerabkommen zwischen Deutschland
und der Schweiz ausgestaltet werden und welchen Beitrag will sie hierfür
 leisten?

Nach dem Scheitern des von der letzten Bundesregierung ausgehandelten Ab-
kommens mit der Schweiz im Dezember 2012 gibt es derzeit weder in Deutsch-
land noch in der Schweiz Überlegungen zur Neuverhandlung eines bilateralen
Steuerabkommens. 

Die Mehrheit der Länder hat das Steuerabkommen mit der Schweiz im Bundesrat
abgelehnt, weil die Lücken des von der Bundesregierung ausgehandelten Ver -
trages zu groß waren. Ein akzeptables Steuerabkommen müsste sowohl für die in
der Vergangenheit hinterzogenen Beträge als auch für die künftige Besteuerung
Regeln zu einer lückenlosen Erfassung ohne Schlupflöcher und ohne Bevorzu-
gung von Steuerhinterziehern vorsehen. 

Einer der beiden kritischen Punkte des gescheiterten Abkommens war die den
Steuerhinterziehern verbliebene Möglichkeit, ihre Kapitalanlagen noch bis zum
Inkrafttreten eines Abkommens risiko- und sanktionslos aus der Schweiz abzuzie-
hen. Eine solche Lücke war und wäre nicht hinnehmbar. Zudem wären Steuerhin-
terzieher nach dem alten Abkommen hinsichtlich der Vergangenheitsbewältigung
nicht nur gegenüber den ehrlichen Steuerbürgern bevorzugt worden, sondern in
einigen Fallkonstellationen auch gegenüber Steuerpflichtigen, die eine Selbst -
anzeige abgeben. 

Auf europäischer Ebene hat der ECOFIN der EU-Kommission Mitte 2013 ein
Mandat zur Nachverhandlung des EU-Schweiz-Zinsbesteuerungsabkommens er-
teilt. Die geplante Ausdehnung des persönlichen und sachlichen Anwendungsbe-
reichs der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie soll auch auf das EU-Schweiz-Zins -
besteuerungsabkommen übertragen werden. Ziel ist des Weiteren, anstelle des bis -
her anonymen Quellensteuerabzugs künftig auch den automatisierten Informa -
tionsaustausch mit der Schweiz zu vereinbaren. Hierfür finden Ratsarbeitsgrup-
pensitzungen statt, um einen mit den Arbeiten der OECD abgestimmten einheitli-
chen weltweiten Standard zum automatischen Informationsaustausch zu erar beiten.
Denn auch auf Ebene der OECD gibt es diesbezüglich derzeit Bestrebungen. 
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Ein gemeinsames europäisches Vorgehen wird einem bilateralen Abkommen vor-
gezogen. Auf EU-Ebene sollte sich Deutschland für eine Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs der EU-Zinsrichtlinie mit entsprechender Übertragung auf das EU-
Schweiz-Zinsbesteuerungsabkommen sowie insgesamt für einen möglichst um-
fassenden automatischen Informationsaustausch einsetzen. Auf diese Weise kön-
nen bestehende Besteuerungslücken im Interesse aller geschlossen und Steuerhin-
terziehung wirksam bekämpft werden.

In Vertretung

Rust

Staatssekretär
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